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Der Gemeinderat  hat in der öffentlichen  Sitzung vom 08.09.2020  gemäß  § 1 Abs.  3 Satz  1

Baugesetzbuch  (i.F. kurz: BauGB) die Aufstellung  der Einbeziehungssatzung,,Aying  /Graß-

Südost"  beschlossen.

Mit dieser Satzung soll durch die Erweiterung  des im Zusammenhang  bebauten Bereichs

des Ortsteils  Graß Wohnungsbau  für Einheimische  ermöglicht  werden. Die Absicherung  des

Zieles,,Wohnungsbau  für Einheimische"  erfolgt durch einen städtebaulichen

Vertrag/Ankaufsvereinbarung  gemäß § 11 BauGB, der vom Grundstückseigentümer  mit der

Gemeinde  abgeschlossen  worden ist.

1.2  Voraussetzunqen  der  Satzung

Die Voraussetzungen  für die Aufstellung  der Satzung gemäß § 34 Abs. 5 BauGB  sind  erfüllt,

da

1. diese mit einer geordneten  städtebaulichen  Entwicklung  vereinbar  ist; der  rechtskräftige

Flächennutzungsplan  von 2019 sieht für den Ortsteil Graß einschließlich  des  Planbereichs

,,Gemischte Baufläche"  vor; die Grundstücke  sind durch die Gemeindestraße

(Nebenstraße)  von Aying über Kaltenbrunn  - Graß nach Münster  (Gemeinde  Glonn)

erschlossen;

2. die möglichen  Vorhaben  keine Pflicht zur Durchführung  einer UmweItverträgIichkeits-

prüfung  auslösen;

3. keine Anhaltspunkte  für eine Beeinträchtigung  der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe  b BauGB

genannten  Schutzgüter  vorliegen  (FIora-Fauna-Habitate  oder  Vogelschutzgebiete  von

europäischem  Rang) und da auch keine Pflichten zur Vermeidung  oder Begrenzung  von

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes  zu beachten

sind.

Die bauliche Prägung des Satzungsbereichs  erfolgt derzeit durch die nordöstlich,  südwest-

lich und nördlich bestehenden  Hauptgebäude,  ggf. auch durch weitere, hinzukommende

bereits heute nach § 34 BauGB zulässige  Hauptgebäude  in der Nachbarschaft.

In der Satzung  werden gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB einzelne Festsetzungen  nach  § 9

Abs. 4 und 3 sowie  Abs.  4 BauGB  getroffen.

Das Satzungsverfahren  erfolgt gemäß § 34 Abs. 6 Satz 1 im vereinfachten  Verfahren  nach  §

13 Abs.  2 BauGB.
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§ 34 Abs.  6 schreibt  in Satz  1 vor, dass

a) die Vorschriften  über  die Öffentlichkeits-  und Behördenbeteiligung  nach  § 13 Abs.  2 Satz  4

Nr. 2 sowie  Satz  2 und 3 entsprechend  anzuwenden  sind;  damit  kann  von der  Unterrich-

tung  der  Öffentlichkeit  und Erörterung  nach  § 3 Abs.  I BauGB  und der  Unterrichtung  der

Behörden  und  sonstigen  Trägern  öffentlicher  Belange  abgesehen  werden;  es ist aber  vor-

gesehen,  angenähert  an das  Regelverfahren  der  Bauleitplanung  die Auslegung  für  die

Öffentlichkeit  nach  § 3 Absatz  2 sowie  die Beteiligung  der  Behörden  und  Träger  öffentlicher

Belange  jeweils  ohne  die gesetzlich  mögliche  Verkürzung  über  einen  Monat,  mindestens

aber  30 Tage,  durchzuführen.

b) § 'IO Abs.  3 entsprechend  anzuwenden  ist; d.h.:  Bekanntmachungen  sowie  Inkrafttreten

und Bereithalten  der  rechtskräftigen  Satzung  zur  Einsichtnahme  wie  bei einem  Bebauungs-

plan.

Im vereinfachten  Verfahren  wird  gemäß  § 13 Abs.  3 BauGB  (zwingend)  von der  Umweltprü-

fung  nach  § 2 Abs.  4, damit  in der  Folge  vom  Umweltbericht  nach  § 2a und  von  der  Angabe

nach  § 3 Abs.  2 Satz  2, welche  Arten  umweltbezogener  Informationen  verfügbar  sind,  und

schließlich  von  der  Zusammenfassenden  Erklärung  nach  § 1 0a Abs.  1 abgesehen;  ebenso

wird  nach  Rechtskraft  des Plans  von der  Überwachung  der  erheblichen  Umweltauswirkun-

gen,  die  aufgrund  der  Bauleitplanung  eintreten  (§ 4c BauGB)  verzichtet.  Diese  Planungs-

vereinfachungen  gemäß  § 4 3 Abs.  3 BauGB  werden  auch  für  dieses  Verfahren  genutzt.

1.3  Verfahren

Die  Aufstellung  dieser  Ergänzungssatzung  wurde  im Gemeinderat  am 08. September  2020

beschlossen.

In der  Sitzung  des  Gemeinderats  am 09. Februar  2021 erfolgten  der  Billigungsbeschluss

über  den  Satzungsinhalt,  der  Beschluss  zur  ortsüblichen  Bekanntmachung  des  Aufstellungs-

beschlusses  vom  08.09.2020  und der  Beschluss  über  die  formelle  Öffentlichkeitsbeteiligung

mit  einer  mindestens  30-tägigen  Auslegung  nach  § 3 Abs.  2 BauGB  und  über  die formelle

Beteiligung  der  Nachbargemeinden,  Behörden  und  Träger  öffentlicher  Belange  nach  § 4

Abs.  2 BauGB.  Die Ankündigung  der  Auslegung  wurde  am 05. März  2021 ortsüblich  veröf-

fentlicht.  Die Unterlagen  wurden  von 15.03.  bis 19.04.2021  öffentlich  ausgelegt  und mindes-

tens  für  die Zeit  der  öffentlichen  Auslegung  vom  15.03.  bis 19.04.2021  gemäß  § 4a Abs.  4

Satz  1 BauGB  zusätzlich  auf  der  gemeindlichen  Homepage  www.aying.de  veröffentlicht.  Die

Träger  öffentlicher  Belange  und Nachbargemeinden  wurden  mit  Schreiben  vom  15.3.  (E-

Mail)  informiert.

Aus  der  Beteiligung  nach  § 3 Abs.  2 gingen  keine  Stellungnahmen  aus  der  Öffentlichkeit  ein.
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Die  aus  der  Beteiligung  nach  § 4 Abs.2  eingegangenen  Stellungnahmen  der  Träger  öffent-

licher  Belange  und  der  Nachbargemeinden  wurden  in der  öffentlichen  Gemeinderatssitzung

am 08. Juni  2021  gemäß  ortsüblicher  Ankündigung  behandelt  und  in die  Abwägung

eingestellt  und  in den  Beschlüssen  zur  Abwägung  die  Kenntnisnahme,  ggf.  die  Übernahme

in die  zeichnerischen  und  textlichen  Festsetzungen  bzw.  Hinweise  sowie  die  Begründung

beschlossen.  In der  Gemeinderatssitzung  am 08. Juni  2021  erfolgte  anschließend  in einer

getrennten  Abstimmung  der  Satzungsbeschluss  zur  gegenständlichen  Satzung.

2. Bestand  und  Lage  des  Plangebiets

Das  Plangebiet  liegt  am südöstlichen  Ortsrand  des  Ortsteils  Graß  der  Gemeinde  Aying,

Gemarkung  Helfendorf.  Der  nächstgelegene  S-Bahnhof  ist Peiß  (3 km),  wegen  des  doppel-

ten  S-Bahn-Angebots  Richtung  München  ist  jedoch  Aying  (4 km)  verkehrlich  günstiger.

Infolge  der  dünnen  Besiedlung  des  Hügellandes  sind  sonst  keine  Buslinien  des  öffentlichen

Verkehrs  erreichbar;  die  Schulbushaltestelle  liegt  200  m südlich.

3. Planunqsrechtliche  Voraussetzunqen

3.1 Landes-  und  Regionalplanung

Aying  liegt  in der  Planungsregion  14  (München)  an den  Grenzen  zur  Planungsregion  17

(Oberland,  hier  direkt  angrenzend  die  Gemeinde  Valley/  Landkreis  Miesbach)  und  Planungs-

region  18 (Südostoberbayern/  Landkreis  Rosenheim).  Aying  ist die  erste  Gemeinde  (aus

Richtung  München),  die  dem  allgemeinen  ländlichen  Raum  zugerechnet  wird.  Die  Gemeinde

Aying  selbst  weist  keine  landesplanerische  zentralörtliche  Funktion  auf;  relevantes  Grund-

zentrum  im Nahbereich  ist Höhenkirchen-Siegertsbrunn  im Verdichtungsraum  München;

dabei  liegt  Glonn  jedoch  bereits  näher  (6,5  km östlich  von  Graß).  Der  Ortsteil  Graß  gilt  im

Regionalplan  nicht  als  Wohnbaufläche.

Der  offene  Landschaftsraum,  Teil  des,,Inn-Chiemsee-HügeIIands"  (als  Endmoränenschüt-

tung  des  Inntal-Gletschers)  ist - wie  der  ganze  Höhenrücken  und  die  Moränenlandschaft

östlich  der  Talraums  der  Ur-Mangfall  - aIs,,Landschaftliches  Vorbehaltsgebiet"  ausgewiesen

(im Gegensatz  zum  westlich  angrenzenden  Waldgebiet  der  Münchner  Schotterplatte);  der

Raum  um Graß  weist  aber  keine  Festsetzung  als  Natur-  oder  Landschaftsschutzgebiet  auf.

3.2 Flächennutzunqsplan

Im früheren  FlächennutzungspIan,  dem  ersten  der  mit  der  kommunalen  Gebietsreform

neugebildeten  Gemeinde  Aying  (AufsteIIungsbeschIuss  10.12.1980,  genehmigt  21.11.1989;
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letzte  vorliegende  Fassung  der  Planzeichnung  15.3.2013)  war  Graß  noch  als,,Fläche  für  die

Landwirtschaft"  dargestellt.  Bei dieser  Situation  wäre  für  die  Ortslage  Graß  zunächst  eine

Abgrenzungs-/  Klarstellungssatzung  nach  § 34 Abs.  4 Satz  1 Nr. 1 BauGB  erforderlich  gewe-

sen,  um dann  mit  einer,  zu dieser  vergleichbaren,  Ergänzungssatzung  daran  anzuschließen.

Im Zuge  der  Neuaufstellung  des  FlächennutzungspIans  wurde  in einer,,OrtsteilveranstaItung

Kleinhelfendorf  und  andere  Ortsteile"  vom  27.06.2016  auch  die  Abgrenzung  der  Ortslage

Graß  als Innenbereich  und  Ausweisung  als  Gemischte  Baufläche  erörtert.  Aufgrund  der  seit

den  80er  Jahren  eingetretenen  Entwicklung,  so ein  Zuwachs  seit  1984  von  50 auf  90

Einwohner,  wird  Graß  vom  Landratsamt  München  als  im Zusammenhang  bebauter  Ortsteil

(§ 34 BauGB  -  baupIanungsrechtIicher  Innenbereich)  eingestuft.
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Flächennutzungsplan  Aying  (2019)  mit  dem  Dorf  Graß

Entsprechend  erfolgte  die  Darstellung  im seit  29.08.2019  rechtsgültigen  Flächennutzungs-

plan  (FNP)  als  M - Gemischte  Baufläche.  Der  FNP  enthält  nur  BauflächendarstelIungen  (W,

M, G, S) nach  § 1 Abs.  I BauNVO,  keine  BaugebietsdarsteIIungen  nach  §1 Abs.  2 BauNVO.
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Wie  auch  andere  unbebaute  Grundstücke  oder  Grundstücksteile  ist dabei  auch  das  Plange-

biet  dieser  Satzung  vollkommen  als M - Gemischte  Baufläche  - dargestellt.

Damit  ist die Voraussetzung  in § 34 Abs.  4 Satz  1 Nr. 2 BauGB  erfüllt,  dass  die Flächen  im

Flächennutzungsplan  als Baufläche  dargestellt  sein  müssen.

Als Übernahme  aus  dem  Landschaftsplan  sind  nachrichtlich  dargestellt:

- ein Teil  des  Flurstücks  4 986,  das  direkt  südlich  an 1 983/2  angrenzt,  als,,vorrangiger

Suchbereich  von  Flächen  für  Maßnahmen  zum  Schutz,  zur  Pflege  und Entwicklung  der

Landschaft"  (redaktionelle  Ergänzung  am 04.06.2019;  gelbe  Randsignatur);

- diese  Fläche  zugleich  als,,Optimierung/  Neuanlage  von  Streuobstwiese".

Nachrichtlich  als Baudenkmal  dargestellt  sind  im Dorf  Graß  selbst  die Dorfkapelle  und drei

Bauernhöfe  im Nordwesten  der  ausgewiesenen  Mischbaufläche;  diese  Baudenkmale  sind

jedoch  dem  Plangebiet  nicht  benachbart  und stehen  nicht  in einer  Sichtbeziehung  zum

Gebiet,  so dass  eine  Störung  der  Denkmalumgebung  durch  eine  bauliche  Entwicklung  am

Südostrand  des  Satzungsgebiet  ausgeschlossen  ist.

Die Stellung  vor  allem  der  Hofstellen  an der  von  Süd nach  Nord  führenden  Straße  vermittelt

eindrücklich  das Bild eines,,im  Zusammenhang  bebauten  Bereichs",  der  durch  weitere  Ent-

wicklung  von  Wohnbauten  bereits  nach  Nordosten  und Süden  erweitert  ist. Im Außenbereich

außerhalb  der  als Gemischte  Baufläche  dargestellten  Dorflage  liegen  weitere  landwirtschaft-

liche  Gebäude  sowie,  auf  dem  Scheererberg  südwestlich  angrenzend,  ein  Wohnhaus.

Die mit  der  Satzung  einbezogenen  Flächen  grenzen  an den,,im  Zusammenhang  bebauten

Bereich"  an, erweitern  diesen  nur  unwesentlich  in den  Außenbereich  und sind  damit

vollumfänglich  und ohne  Einschränkungen  aus  dem  FNP  im Rahmen  von  § 34 BauGB

bebaubar.

4.  Erläuterung  der  Satzunq  / Festsetzungen  in der  Planzeichnung

Es wurden  folgende  nähere  Bestimmungen  für  die voraussichtlichen  Teilgrundstücke  inner-

halb  des  Satzungsbereichs  getroffen:

4.1 Ermittlunq  der  Festsetzunqen  zur  überbaubaren  Fläche

Ermittlung  der  Flurstücksgrößen  im Satzungsbereich:

1983  (Nordwestecke,  teilweise  derzeit  landwirtschaftliche  Lagerschuppen)

1 983/2  (konkretes  Bauvorhaben)

1.402m2

1.222  m2
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1 983/3  (vorgesehener  Anliegerweg)

Zusammen:

121 m2

2.445  m2

Die Baugrenzen  der  geplanten  oder  vorgesehenen  Gebäude  werden  mit  Baugrenzen

umfahren  (siehe  hierzu  nachfolgend  bei a); die  Festsetzung  der  Baugrenzen  erfolgt  auf  der

Grundlage  von § 9 Abs.  1 Nr. 2 BauGB  (Planzeichen  3.5 PlanZV).

a) Flurstück  1983/2,  Ermittlung  aufqrund  Bauvorhaben

Ausgangspunkt  sind  die  vorgeschlagenen  Bebauungen  auf  diesem  Flurstück.  Auf  dem

Flurstück  1983/2  (1.221  m2) soll  ein Bauvorhaben  mit  165  m2 Grundfläche  sofort  realisiert

werden,  ein weiteres  mit 4 4 9 m2 Grundfläche  als Option  möglich  sein.  Mit zwei  geplanten

Gebäuden  ergeben  sich  für  dieses  Flurstück  als Höchstwert  eine  GRZ  nach  § 19  Abs.  2

BauNVO  von  O,23 (nur  auf  die überbaubare  Fläche  bezogen),  und bei jeweils  zwei

Vollgeschossen  eine  GFZ  von  O,47. In dem  sofort  zur  Realisierung  vorgesehenen  Wohnhaus

ist eine  Doppelgarage  integriert;  diese  ist aber  in die  städtebaulichen  Kennwerte  GF, GRZ

und GFZ  einzurechnen.

b) Flurstück  1983

Für  das  Flurstück  4 983  ist derzeit  keine  Bebauung  konkret  in Planung.  Aus  mehreren

städtebaulichen  Entwürfen  wurde  vom  Eigentümer  mit  der  Gemeinde  eine  Lösung  gewählt,

die am Anliegerweg  ein Doppelhaus  ermöglicht  und  ein Einzelhaus  auf  dem  nördlichen

Grundstücksteil.  Da dieses  Grundstück  nicht  am Rand,  sondern  dann  schon  innerhalb  der

Siedlung  liegt,  wird  hier  - auf  das  Gesamtgrundstück  bezogen  - mit  300  m2 überbaubarer

Fläche  (nach  BauNVO  § 19 Abs.  2) - eine  Gebäude-GRZ  von  O,27, bei zwei  Vollgeschossen

eine  GFZ  von  O,54 erreicht.

Da das  auf  der  nördlichen  Straßenseite  gegenüberliegende  Wohnhaus  bereits  zwei  Vollge-

schosse  aufweist  und das  planauslösende  Vorhaben  ebenfalls  zwei  Vollgeschosse  erhalten

soll,  kann  eine  Bebauung  hier  nach  § 34 BauGB  ebenfalls  mit  zwei  Vollgeschossen  erfolgen.

c) Flurstück  1983/1

Das Flurstück  1983/1  ist durch  die straßenseitige  Wohnbebauung  bereits  Teil  des,,im  Zu-

sammenhang  bebauten  Bereichs"  (Graß,  Hausnr.  20) und  daher  nicht  in die Ergänzungssat-

zung  einzubeziehen.  Zwischen  den Eigentümern  von 1983/2  (konkretes  Bauvorhaben)  und

I 983/1  wurde  jedoch  eine  Vereinbarung  getroffen,  dass  durch  die Bebauung  notwendig

werdende,  naturschutzrechtIiche  Ausgleichsfföchen  im Südteil  des  Flurstücks  1 983/1  ange-

legt  werden  können.
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Vermaßunq  auf  den  Flurstücken  1983,  1 983/2

Die Baugrenzen  setzen  die maximale  Lage  und  die maximale  Grundfläche  der  Hauptgebäu-

de fest.  Im Vorentwurf  zur  Orientierung  als Maximalfestsetzung  (lnnenmaße)  bzw.  Minimal-

Festsetzung  (Außenmaße  als Entfernung  zu Grundstücksgrenzen)  eingetragene  Maßlinien

und Maßangaben  mussten  auf  Hinweis  der  Baugenehmigungsbehörde  im Rahmen  der

Beteiligung  aus  der  Planzeichnung  entfernt  werden;  dieser  Plan ist in reduzierter  Form  im

Anhang  hier  beigelegt.

4.2  Notwendiqe  Stellplätze

Für  die geplanten  bzw.  vorgesehenen,  nach  Stellplatzsatzung  der  Gemeinde  erforderlichen

Stellplätze  (Carport  bzw.  Garage  und offene  Stellplätze)  werden  hier  die Flächen  umgrenzt

(gemäß  § 9 Abs.  1 Nr. 4 BauGB;  Planzeichen  4 5.3 PlanZV).  Die Festsetzung  als "maximal"

besagt,  dass  statt  einer  Garage  auch  Carports,  statt  Carports  auch  offene  Stellplätze  möglich

sind;  eine,,höherwertige"  Nutzung  (statt  Stellplatz  dann  Garage  usw.)  scheidet  aus  städte-

baulichen  Gründen  aus.  Entlang  der  Straße  sollen  Garagen  aus  städtebaulichen  Gründen

vermieden  werden,  weshalb  straßennah  nur  Stellplätze  vorgesehen  sind.

Auf  dem  Flurstück  1983  erfolgen  die Festsetzung  von  Stellplatz  und  Carports,  da einerseits

im Einmündungsbereich  der  Straße  Gefahren  vermieden  werden  sollen,  andererseits  der

Raum  zwischen  Baukörper  und  Grundstücksgrenze  zu schmal  für  eine  Garage  mit  2 Stell-

plätzen  ist, aber  nach  der  Stellplatzsatzung  der  Gemeinde  Aying  mindestens  3 Stellplätze

notwendig  sind.  Mit üblichen  Fahrzeuggrößen  sind  alle  Stellplätze  unabhängig  voneinander

und  unabhängig  von  der  mit  solchen  Fahrzeugen  vorhandenen  Belegung  der  Stellplätze

anfahrbar.

Auf  den  Flurstück  1 983/2  sind  nach  Wunsch  der  Bauwerber  zwei  Stellplätze  im zur

Realisierung  anstehenden  Gebäude  selbst  vorgesehen,  sowie  der  angebaute  Carport.  Die

Festsetzung,,StelIplätze"  auf  diesem  Grundstück  erfolgt,  da  je nach  Ausgestaltung  der

Gebäude  mit  Wohnungen  gemäß  Satzung  u.U. ein Mehrbedarf  an Stellplätzen  entsteht.

4.3  Stellunq  der  baulichen  Anlaqen

Die Firstrichtung  wird  gemäß  § 9 Abs.  1 Nr. 2 BauGB,  hier:  Stellung  der  baulichen  Anlagen,

entsprechend  dem  Verhältnis  der  Seitenlängen  der  Baugrenzen  in Längsrichtung  vorgenom-

men.
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4.4  NaturschutzrechtIiche  Ausqleichsmaßnahmen

Die Ergänzungssatzung  erfordert  gemäß  § 34 Abs.  5 Satz  4 die Anwendung  von § 1a  Abs.  2

und 3 und § 9 Abs.  1a BauGB.

a) Bodenschutzklausel

§ 1 a Abs.  2 beinhaltet  die sog.  Bodenschutzklausel,  hier  in Auszügen:

,,LandwirtschaftIich...  genutzte  Flächen  sollen  nur  im notwendigen  Umfang  umgenutzt

werden"  (Satz  2) und

,,Die Notwendigkeit  der  Umwandlung  IandwirtschaftIich...  genutzter  Flächen  soll be-

gründet  werden;  dabei  sollen  Ermittlungen  zu den  Möglichkeiten  der  Innenentwicklung

zugrunde  gelegt  werden,  zu denen  insbesondere  Brachflächen,  Gebäudeleerstand,

Baulücken  und andere  NachverdichtungsmögIichkeiten  zählen  können."  (Satz  4)

Im Plangebiet  ist das  Flurstück  1983  im größeren  nördlichen  Teil  durch  einen  Lagerschup-

pen und  weitere  Ablagerungen  landwirtschaftlich  genutzt,  des  weiteren  wie  das  Flurstück

4 983/2  Intensivgrünland  (Mäh-  oder  Weidewiese).  Die Umnutzung  der  genannten  landwirt-

schaftlichen  Flächen  ist notwendig,  weil  in Graß  keine  leergefallenen  Grundstücke  (Brachflä-

chen),  Gebäudeleerstand  oder  Baulücken  zur  Verfügung  stehen.  Die Hofstellen  im Dorf  sind

landwirtschafflich  genutzt,  z.T.  mit PensionspferdehaItung;  die  dort  nicht  bebauten  Flächen

sind  zum  einen  betriebsnotwendig,  zum  anderen  wäre  eine  zu dicht  heranrückende  Wohnbe-

bauung  auf  Dauer  wechselseitig  unverträglich.  Mit der Ergänzungssatzung  soll Bauland  für

die ortsansässigen  Einwohner  geschaffen  werden;  eine  entsprechende  Vereinbarung  ist

durch  städtebaulichen  Vertrag/Ankaufsvereinbarung  zwischen  Gemeinde  und Eigentümern

geschlossen  worden.

b) Einqriffs-/AusqIeichs-BiIanz

§ 1 a Abs.  3 betrifft  die Beeinträchtigung  von  Landschaftsbild  und Naturhaushalt  (Auszüge):

,,Der  Ausgleich  erfolgt  durch  geeignete  Darstellungen  und  Festsetzungen  nach  den  §§

5 und 9 als Flächen  oder  Maßnahmen  zum  Ausgleich"  (Satz  2).

,,Ein Ausgleich  ist nicht  erforderlich,  soweit  die Eingriffe  bereits  vor  der  planerischen

Entscheidung  erfolgt  sind  oder  zulässig  waren."  (Satz  6)

Die Erforderlichkeit  für  die  naturschutzrechtIichen  Ausgleichsmaßnahmen  bezieht  sich  auf

den Umfang  des  Eingriffs,  in Wesentlichen  durch  die Versiegelung,  gemessen  an der  GRZ

nach  § 19 Abs.  4 BauNVO,  d.h. Hauptgebäude  einschließlich  baulichen  Nebenanlagen  wie

Garagen,  Carport,  Vorfahrt,  Wege.  Die überbauten  und nicht  überbauten  Flächen  wurden

ermittelt,  soweit  dies  im derzeitigen  Planungsstand  möglich  ist (siehe  Anlage);  maßgebend

sind  die Baueingabepläne  mit  Erdgeschoss-Grundriss  und Freiflächenplan.
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Da für  das  Flurstück  I 983/2  im städtebaulichen  Vertrag  nach  § 11 BauGB  eine  Vereinbarung

getroffen  worden  ist, dass  der  hier  notwendige  Ausgleich  auf  dem  Flurstück  1 983/1  durch

Anlage  einer  Streuobstwiese  erfolgen  kann,  wird  dort  eine  Fläche  vorgesehen.  Als  Aus-

gangswert  wird  beim  Flurstück  4 983/2,,intensives  Grünland"  angenommen  (nach  Bayeri-

scher  Kompensationsverordnung/  Biotopwerteliste  3 Wertepunkte  WP  /m2), beim  Flurstück

'I 983/1  ,,Hausgarten"  (5 WP  /m2), als Ausgleichsziel  Hecken  auf  sonnigen  Trockenstandorten

(12 WP  / m2). Die Flächenbilanz  (siehe  Anlage)  ergibt,  dass  die  Ausgleichsfläche  als Streifen

entlang  dem  Siedlungsrand  angelegt  werden  kann  und damit  der  Eingrünung  dient.  Soweit

möglich,  erfolgen  Verortung  und  Artenauswahl  in Absprache  zwischen  den  Eigentümern;  die

Sicherung  muss  im Baugenehmigungsverfahren  durch  Grundbuch-  oder  Bau1asteintragung

erfolgen.

Für  das  Flurstück  1983  ergibt  sich  durch  die

befahrenen  Flächen  und  Freilager,  dass  bei

weiterer  Ausgleichsbedarf  entsteht.

bisher  großflächige  Nutzung  mit Lagerhalle,

der  Bebauung  nach  dem  vorliegenden  Plan  kein

Im Einzelnen  ist die Ermittlung  der  Ausgleichserfordernisse  aufgrund  der  Baueingabepla-

nung  (EG-Grundriss)  und die Herstellung  und  Sicherung  der  Ausgleichsmaßnahmen  Gegen-

stand  des  Baugenehmigungsverfahrens.  Die Bauwerber  bzw.  die beauftragten  Planeingabe-

berechtigten  haben  sich  hierzu  mit  der  Baugenehmigungsbehörde  des  Landratsamts  Mün-

chen  - Referat  4. 1 Naturschutz,  Erholungsgebiete,  Landwirtschaft  und Forsten  - ins Beneh-

men  zu setzen.

4.5 Nachrichtliche  Darstellunq  in der  Planzeichnunq

Als  nachrichtliche  Darstellung  wird  außerhalb  des  Satzungsbereichs,  südlich  angrenzend,

die in den FNP  übernommene  Darstellung  des  Landschaftsplans  dargestellt,  da sie zum

Verständnis  und  der  Begründetheit  der  Festsetzungen  auf  dem  Flurstück  1 983/2  beitragen

kann  und  für  das  Landschaftsbild  wesentlich  ist. Diese  - bisher  noch  nicht  konkretisierte  -

Absichtserklärung  - ermöglicht  insbesondere,  auf  die im Allgemeinen  übliche  Festsetzung

einer,,IandschaftIichen  Eingrünung"  des  Baugebietes  zu verzichten.  Die der  Wohnbebauung

(ggf.)  vorzulagernde  Streuobstwiese  entspricht  dem  IandschaffskultureIlen  Dorfbild.

4.6 Hinweise  in der  Planzeichnunq

Bei einer  Bebauung  des  Flurstücks  1983  sind  die vorhandenen  -IandwirtschaftIichen-  Lager-

gebäude  zu beseitigen.
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An der  Grundstücksausfahrt  (Flurstück  1 983/3)  sind  wegen  der  Verkehrssicherheit  beidseitig

Sichtdreiecke  erforderlich;  hier  sind  Hecken  und  Zäune  auf  1,OO m Höhe  zu begrenzen,

Nebenanlagen  wie  Standorte  von Boxen  für  Abfalltonnen  sind  ausgeschlossen.

5. Erläuterung  der  Satzunq  / Festsetzunqen  durch  Text

5. 1 Geltunq  von § 34 Abs.  1 ff. BauGB

Die Festsetzung  der  Ergänzungssatzung  hat  zur  Folge,  dass  - über  die Festsetzungen  der

Satzung  selbst  hinaus  - nur  § 34 BauGB  zur  Anwendung  kommt,  d.h.  vor  allem  das Einfügen

nach  Art  und Maß  der  Nutzung  im wechselseitigen,  bodenrechtlichen  Einwirkungsbereich,

also  der  direkten,  allenfalls  der  nächsten  indirekten  Nachbarschaff.  Damit  scheidet  zum

einen  ohnehin  die  Anwendung  von § 35 BauGB  (Abs.  1 privilegierte,  Abs.  4 begünstigte,

Abs.  2 Einzelfall-  Vorhaben)  aus;  zwar  ist die landwirtschaftliche  Nutzung  auf  dem  Flurstück

1983  in der  ausgeführten  Form  und im ausgeübten  Umfang  bestandsgeschützt,  jedoch

vermittelt  selbst  die Lage  in der,,gemischten  Baufläche"  des  FNP  keinen  Anspruch  auf  eine

Erweiterung  oder  Änderung  der  vorhandenen  Iandwirtschaftlichen  Nutzung,  soweit  diese

nicht  aus der  Nachbarschaft  (s.o.)  herzuleiten  ist. Gegen  eine  Bebauung  im Plangebiet  kann

auch  aus  der  Landwirtschaft  oder  von  den Pferdehaltenden  Betrieben  kein  Abwehranspruch

unter  dem  Begriff,,heranrückende  Wohnbebauung"  erhoben  werden.

5.2 Überschreitunq  der  Bauqrenzen

Diese  Festsetzung  konkretisiert  § 23 (Überbaubare  Grundstücksfläche)  Absatz  3 Satz  2

BauNVO  (Baunutzungsverordnung).  Demnach  kann  ein Vortreten  von  Gebäudeteilen  in

geringfügigem  Maße  zugelassen  werden.  Die in der  Festsetzung  aufgeführten

Nebenanlagen  dienen  der  Versorgung;  Gebäudeteile  im engeren  Sinn  sind  die in der

Festsetzung  genannten  Balkone,  Terrassen  und  offenen  Überdachungen.

5.3 Geltunq  der  Abstandsflächen  nach  Abstandsflächensatzunq

Für  die  Abstandsflächen  der  Gebäude  ist die am 26.1.2021  von der  Gemeinde  Aying

erlassene  Satzung  über  abweichende  Maße  der  AbstandsfIächentiefe  anzuwenden.  Nach

§ 2 Satz  4 beträgt  - abweichend  von  Art. 6 Abs.  5 Satz  1 BayBO  die  Abstandsfläche  O,8 H,

mindestens  jedoch  3 m. Vor  bis zu zwei  Außenwänden  von nicht  mehr  als 16 m Länge

genügen  O,4 H, mindestens  jedoch  3 m.

5.4  Wandhöhe

Die Wandhöhe,  früher  Traufhöhe  genannt,  ist die Höhe  zwischen  natürlicher  oder  festgeleg-

ter  Geländehöhe  und dem  gedachten  Durchstoß  der  aufgehenden  Außenseite  der  Längs-
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wand  durch  die Dachhaut.  Die Bestimmungen  zu maximal  zulässigen  Wand-  und Gebäude-

höhen  (Wandhöhe  6,55  m, Firsthöhe  9,05  m) entsprechen  ortsüblichen  Gebäudehöhen;  bei

Nutzung  der maximalen  Gebäudetiefen  ergeben  sich damit  ortsübliche  Dachneigungen.

5.5 Firsthöhe

Die Firsthöhe  ist die Oberfläche  der  Dachhaut.  Diese  Höhe  kann  durch  technische  Anlagen

(Kamin,  Blitzableiter,  Sicherungsanlagen  für  Dacharbeiten  etc.) überschritten  werden.

5.6 Höhenfestpunkt

Das natürliche  Gelände  ist für  jedes  Gebäude  einzeln  vor  Beginn  der Bauarbeiten  in der  vor-

gesehenen,  geometrischen  Gebäudemitte  zu ermitteln.  Da dieser  Punkt  mit den Bauarbeiten

zugrunde  geht,  ist dazu  einer  der naheliegenden  offiziellen  Meßpunkte,  der durch  die Bauar-

beiten  nicht  verändert  wird,  als Bezugspunkt  für  die späteren  Nachmessungen  festzulegen.

Angaben,  die sich auf  Straßendecke,  Kanaldeckel  oder  dgl. oder  auf  Punkte  im Grundstück

beziehen,  sind ungeeignet.  Vor  Aufstellung  der  Satzung  wurde  das Gelände  über  ein

Vermessungsbüro  höhenmäßig  festgestellt  und festgehalten.

6. Hinweise  durch  Text

6. 4 Freiflächenplan

Der Freiflächenplan  dient  der Ermittlung  der  insgesamt  mit baulichen  Anlagen  bedeckten

Flächen  gemäß  § 19 Abs.  4 BauNVO.

6.2 Einqriffsregelung  im Innenbereich

Die naturschutzrechtliche  Eingriffsregelung  für  den Innenbereichsanteil  des Flurstücks  1983

wird  im Baugenehmigungsverfahren  für  Einzelbauvorhaben  geprüft  (§ 18 Abs.  2 BauNVO).

6.3 Landwirtschaftliche  Immissionen

Landwirtschaftliche  Immissionen  sind auch  bei ordnungsgemäßer  Bewirtschaftung  von

Flächen  nicht  auszuschließen,  da das Plangebiet  in der  Nähe  der Hofstellen  bzw.

angrenzend  an landwirtschaftliche  Flächen  liegt.

6.4 SchalIschutzqutachten

Zwar  liegen  dem Plangebiet  direkt  benachbart  derzeit  nur  Wohnnutzungen,  jedoch  kann  eine

heranrückende  gewerbliche  Nutzung  nicht  ausgeschlossen  werden;  diese  hätte  im Innenbe-
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reich  nach  § 34 BauGB  zur  Folge,  dass  auch  im Plangebiet  im Rahmen  von  § 5 Abs.  2

BauNVO  gewerbliche  Nutzungen  zulässig  würden.  Der  Hinweis  erfolgt  zur  Klarstellung  der

Notwendigkeit  des  Schallschutzes  für  die  vorhandenen  Wohnnutzungen.

6.5  Bodendenkmäler

Das  Auftreten  von  Bodendenkmalen  (Grablegen,  Pfostenlöcher  u.a.)  ist unwahrscheinlich,

aber  nicht  auszuschließen.  Auf  die  Meldepflicht  im Denkmalschutzgesetz  wird  verwiesen.

6.6  Niederschlagswasser

Das  Plangebiet  fällt  nach  Südosten  ab. Das  Abfließen  von  Niederschlagswasser  in benach-

barte  Grundstücke,  auch  landwirtschaftIiche,  ist zu verhindern.  Unverschmutztes  Nieder-

schlagswasser  von  Dächern  und  sonstigen  befestigter  Fachen  kann  und  muss  aufgrund  der

durchlässigen  Kiesschichten  der  Endmoränen  auf  den  Grundstücken  auf  denen  es anfällt

versickert  werden;  der  Planbereich  liegt  nicht  in festgesetzten  Wasserschutzgebieten.  Bei

Wohnbebauung  bleibt  die  Versickerung  unter  Einhaltung  der  technischen  Regeln  TRENGW

erlaubnisfrei;  für  gewerbliche  Einleitungen  ist ein  Wasserrechtsverfahren  beim  Landratsamt

München  zu beantragen  (siehe  auch  Seite  15  ff. der  Begründung).

6.7  Standplätze  für  Müll-  und  Wertstofftonnen

Wegen  des  schmalen  Anliegerwegs,  der  auch  durch  Kommunalfahrzeuge  des

Zweckverbands  befahren  werden  soll  (Müllentsorgung,  Winterdienst),  aber  Wenden  nicht

zulässt,  sollten  die  Standorte  für  Müll-  und  Wertstofftonnen  unter  Berücksichtigung  der

Sichtdreiecke  nach  Möglichkeit  an  der  öffentlichen  Straße  liegen  und  sind  dann  angemessen

zu gestalten  (Eingrünung,  Gründach;  Holzverkleidungen  usw.).

6.8.  Solarenerqie,  Wärmepumpen

Solaranlagen  sind  zulässig,  sollen  aber  gestalterisch  eingebunden  werden.  Luftwärmepum-

pen  sind  so zu lokalisieren,  dass  ihre  Geräusche  möglichst  wenig  stören.

6.9  Lage  der  Nebenanlaqen

Bisher  liegt  nur  für  das  östliche  Gebäude  auf  dem  Flurstück  1 983/2  ein  baulicher  Vorentwurf

vor  (noch  keine  Baueingabeplanung).  Für  die  anderen,  hier  mit  Baugrenzen  festgesetzten

,,Baufenster"  liegen  selbst  solche  Vorentwürfe  nicht  vor.  Daher  sind  die  genaue  Lage  und

Größe  der  Nebenanlagen  im weiteren  Sinn  noch  nicht  im einzelnen  festsetzbar;  es besteht

hier  auch  keine  Notwendigkeit.  Deshalb  sind  die  in der  Planzeichnung  mit,,Umgrenzung  für

Nebenanlagen  (rote  Strichellinie)  festgesetzten  Garagen,  Carports,  Stellplätze  sowie  die  als
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Entwurfsidee  dargestellten  Terrassen,  Zufahrten  und Zuwegungen  flexibel  an die Nutzungs-

erfordernisse  anzupassen,  die sich aus dem Bauprogramm  des  Wohnhauses  selbst  ergibt.

7. Verkehr,  Ver-  und Entsorgung

Sämtliche  Grundstücke  innerhalb  des Geltungsbereichs  sind verkehrlich  über  die öffentliche

Gemeindestraße  (Nebenstraße)  von Aying/  Peiß nach Münster  (Gemeinde  Glonn)  erschlos-

sen; die besser  ausgebaute,,Hauptverbindung"  führt  über  Heimatshofen  an Graß  vorbei,  so

dass  für  Graß  selbst  i.W. nur Quell-/  Zielverkehr  anfällt.  Ein Ausbau  der Straßen  -  z.B. mit

getrennten  Fußwegen  -  ist nicht  beabsichtigt  und ist aufgrund  der  geringen  Verkehrsmengen

auch  nicht  erforderlich.

Für die Ausfahrt  über  das Flurstück  1 983/3  (Anliegerweg)  werden  aus  Verkehrssicherheits-

gründen  innerhalb  des Planbereichs  beiderseits  Sichtdreiecke  festgelegt,  in denen  eine

Beschränkung  von Hecken  und undurchsichtigen  Grundstückseinfriedungen  auf 1,O m Höhe

festgeschrieben  ist.

Graß  ist technisch  mit Trinkwasser,  Hausentwässerung  (TrennkanaIisation),  Elektrizität,

Telekom-Leitungen  erschlossen.  Die geringe  hinzutretende  Bebauung  lässt  Kapazitätseng-

pässe  und daraus  erforderliche  Erweiterungen  nicht  erwarten.  Jedoch  ist die durch  die

Privatgrundstücke  verlaufende  Hauptwasserleitung  nach Graß,  deren  genaue  Lage

unbekannt  ist, in das öffentliche  Straßengrundstück  zu verlegen.  Grundstückseigentümer

und Wasserversorgungsverband  haben  hier  entsprechende  Regelungen  bzgl. Verlegung  der

Leitung  und notwendige  Hausanschlüsse  zu treffen.

Aying,  den 14.06.2021

VjV"
Peter  Wagner,  Erster  Bürgermeister

Anhang  zur  Begründung  :

4 Seite  Planzeichnung  (reduziert)  aus der  Auslegung  nach  § 3 Abs.  2 BauGB  mit

Vermaßung,  hier  zur  Begründung  der Baukörperstellungen

3 (drei)  Seiten  Schreiben  Wasserwirtschaftsamt  München  vom 16.04.2021

'l Seite  Tabelle  AusgIeichfIächenermittIung
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Planzeichnung  (reduziert)  aus der  Auslegung  nach  § 3 Abs.  2 BauGB  mit Vermaßung,  hier

zur  Begründung  der  Baukörperstellungen
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Wasserwirüschaftsamt

München
WWA  Mür»cheri  - Heßstraße  1 2B - B0797  München

Gerneinde  Aying
Kirchgasse  A
85653  Aying

Ihre  Nachricht
15.04.202i

UnserZelchen
2-AL-4[)22-ML  02-

1 1434/2021

Bearbeitung  +49 (89) 21 233 2626
Clnzla  Ravisr.ioni

Datum
18.04.2021

Bebauungspläne  Aying

Aufstellung  Ergänzungssatzung  "Graß  Südost":  Beteiligung  im vereinfachten  Verfah-
ren § 13 Abs.  2 BauGB  i.V,m.  2 BauGB  und Mitteilung  über  die öffentliche  Ausle-
gung  (§ 3 Abs.  2 BauGB)

Sehr  geehrte  Damen  und Herren,

zu genanntern  Bebauungsplan  nimmt  das Wasserwirtschaftsamt  München  als Trä-

ger öffentlicher  Belange  wie  folgt  Stellung.

Über  die irri Text  des Bebauungsplans  aufgeführten  Festsetzungen  und Hinweise

hinaus  führen  wir in den folgenden  Punkten  die aus wasserwirtschaftIicher  Sicht  re-

levanten  Ergänzungen  oder  Änderungen  auf,

1.  Niederschlagswasserbeseitigung

€ ie Niederschlagswasserbeseitigung  ist unter  C Hinweise  in Punkt  6 der Satzung

grundsätzlich  korrekt  aufgeführt.  Wir  empfehlen  die Ergänzung,  dass  bei der Versi-

ckerung  gernäß  der  Niederschlags.wasserfreisteIIungsverordnung  speziell  die dazu-

gehörigen  technischen  Regeln  zum  schadlosen  Einleiten  von gesammeltem  Nieder-

Standort
Heßstraße  128

8ü797  Münr:hen

Telefon  /Telefsbx
+49 89 21 233-ü3

+49 89 21 233-2606

E-M ail/lnternet

poststeIIe@wwa-m.bayern.de
wwvi.wwa-m.bayern.de
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schlagswasser  in das Grundwasser  (TRENGW)  zu beachten  sind,  SO wie es in der Begrün-

dung  dargestellt  wird.

Zusätzlich  empfehlen  wir  die  folgenden  Punkte  zu ergänzen:

Grundsätzlich  ist anfallendes  unverschrnutztes  Niederschlagswasser  vor Ort  über  die belebte

Oberbodenzone  zu versickern,  sofern  dies  aufgrund  der  Sickerfähigkeit  des Bodens  und

sonstiger  Randbedingungen  nnöglich  ist. Flächen-  und  Muldenversickerung  ist als vorrangige

Lösung  zu verwenden.  Süllte  eine  Flächen-  bzw. Muldenversickerung  technisch  nicht  nnög-

lich sein,  ist dies stichhaltig  zu begründen.

Die Beseitigung  des Niederschlagswassers  über  Sickerschächte  ist darüber  hinaus

nur dort  zulässig,  wo  zwischen  dem  rnittleren  höchsten  (MHGW)  Grundwasserstand  und

dem Sickerhorizont  ein Abstand  von 1,5  m eingehaften  werden  kann.

Für die Bemessung  und Planung  der  Anlagen  im Umgang  mit  Niederschlagswasser  verwei-

sen wir  als fachliche  Arbeitsgrundlage  auf  das  Arbeitsblatt  DWA-A  138 (Planung,  Bau und

Betrieb  von  Anlagen  zur  Versickerung  von Niederschlagswasser)  und das Merkblatt  DWA-M

"153 (HandlungsempfehIungen  zunn Umgang  mit  Regenwasser).

2.  Altlasten

Sollten  bsi  den Aushubarbeiten  organoleptische  Auffälligkeiten  des  Bodens  festgestellt  wer-

den,  die auf  eine  schädliehe  Büöenveränderung  oder  Altlast  hindeuten,  ist unverzüglich  die

zuständige  Bodenschutzbehörde  (Kreisverwaltungsbehörde)  zu benachrichtigen  (Mittei-

lungspflichten  gem.  Art. 1, 12  Abs.  2 BayBodSchG)."

3, Grundwasser

Die Erkundung  des  Baugrundes  obliegt  grundsätzlich  dem  jeweiligen  Bauherren,  der  sein

Bauwerk  bei Bedarf  gegen  auftretendes  Grund-  oder  Schichtenwasser  sichern  rnuss.  Insbe-

sondere  hat der  Bauherr  zu überpfflfen,  ob Vorkehrungen  gegen  Grundwassereintritt  in Kel-

lerräume,  Tiefgaragen  etc, zu treffen  sind,  Darüber  hinaus  sind  bauliche  Anlagen,  soweit

erforderlich,  druckwasserdicht  und auftriebssicher  auszubilden.

Für das Bauen  im Grundwasserschwankungsbereich  sowie  für  eine  evtl. notwendige  Bau-

wasserhaltung  ist beim Landratsamt  München  eine  wasserrechtliche  Genehrnigung  einzuho-

len.

4. Wassergefährdende  Stoffe
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Sollte  der Umgang  mit wassergefährdenden  Stoffen  geplant  sein, so ist die Anlagenverord-

nung des Bundes  - Verordnung  über Anlagen  zurn Umgang  rnit wassergefährdenden  Stoffen

(AwSV)  - zu beachten  und die Fachkundige  Stelle  Wasserwirtschaft  des Landratsamtes

München  zu beteiligen.

5. Bodenschutz

Der Mutterboden,  der bei der Erricl"itung  und Änderung  baulicher  Anlagen  sowie  bei wesent-

lichen  aruderen Veränderungen  der Erdoberfläche  ausgehoben  wird, ist in nutbarem  Zu-

stand  zu erhalten  und vor  Vernichtung  oder  Vergeudung  zu schützen  (§ 202 BauGB).

6, Versiegelung

)rri Allgemeinen  soll darauf  geaehtet  werden,  die Flächenversiegelung  so gering  wie möglich

zu halten.  Auf  die Veröffentlichung  des Landesarntes  für  Urriwelt,Praxisratgeber  für den

Grundstückseigentümer,  Regenwasserversickerung  -  Gestaltung  von Wegen  und Plätzen'

wird verwiesen.  http://wwih.besteIlen.bayern.de/shoplink/IfwwasOC)157.htm

7. Starkregenereignisse  -

Darüber  hinaus  weisen  wir  darauf  hin, dass Gebäude  auch abseits  von oberirdischen  Ge-

wässern  Gefahren  durch  Wasser  (z.B. Starkregenereignisse  etc.) ausgesetzt  sein können.

Bei Starkregenereignissen  und lokalen  Unwetterereignissen  können  Straßen  und Grundstü-

cke  überflutet  werden.  Dies  sollte  bei der Festlegung  von Erdgeschosshöhen  bzw. der Aus-

bildung  von  Kellern  etc. Beachtung  finden.

Durch  die entstehende  Bebauung  darf  es zuderri  zu keiner  Verschlechterung  bei wild abflie-

ßendem  V%/asser für Dritte  kommen  (§37  WHG).

Das Landratsamt  München  erhält  eine Kopie  dieses  Schreibens  per E-Mail.

Mit freundlichen  Grüßen

Andreas  Ehstand

Baurat
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